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Mandanteninformation für Kapitalanlage & Versicherung 
1. Einbruch mit entwendetem Wohnungsschlüssel: Muss die Hausratsversicherung zahlen? 

Nach der sog. erweiterten Schlüsselklausel liegt ein Einbruchdiebstahl auch dann vor, wenn 
der Täter in einen Raum eines Gebäudes mittels regulärer Schlüssel eindringt, die er ohne fahr-
lässiges Verhalten des Besitzers durch Diebstahl an sich gebracht hat. Dies bedeutet, dass je-
des fahrlässige Verhalten des Besitzers die Eintrittspflicht der Versicherung entfallen lässt. 
Hintergrund 

Der Kläger forderte gegenüber seinem Versicherer Leistungen aus der Hausratversicherung. Nach den 
Behauptungen des Klägers war ihm aus seinem Firmenfahrzeug eine Aktentasche entwendet worden. 
In dieser befanden sich Rechnungen, auf denen seine Wohnanschrift ersichtlich war. Außerdem hätten 
sich in der Aktentasche die Wohnungsschlüssel sowie ein Tresorschlüssel befunden. 

Nach den Behauptungen des Klägers müssen die Täter kurz darauf in seine Wohnung eingedrungen 
sein, den dortigen Tresor geöffnet und diverse Wertgegenstände sowie Bargeld von knapp 65.000 
EUR entwendet haben. Von der Versicherung forderte der Kläger Wertersatz abzüglich der vereinbar-
ten Selbstbeteiligung. 

Die Versicherung machte geltend, wegen grob fahrlässigen Verhaltens des Klägers und Verletzung der 
nach dem Versicherungsvertrag bestehenden Obliegenheiten von der Leistungspflicht ohnehin frei zu 
sein. 

Entscheidung 

Der Klage blieb in allen Instanzen der Erfolg versagt. 

Die Gerichte verneinten schon das Vorliegen eines Versicherungsfalls. Versichert seien nach den Be-
dingungen der Hausratversicherung u. a. Einbruchsdiebstähle. Ein solcher Einbruchsdiebstahl liege 
nicht vor. Dies folge aus der in den Versicherungsbedingungen enthaltenen sog. erweiterten Schlüs-
selklausel. Danach setzte der Eintritt eines Versicherungsfalls voraus, dass der Täter, wenn er mittels 
regulärer Schlüssel in ein Gebäude eindringt, er diese ohne fahrlässiges Verhalten des berechtigten 
Besitzers durch Diebstahl an sich gebracht hat. 
Die Gültigkeit einer solchen erweiterten Schlüsselklausel war bisher juristisch umstritten. Die Be-
schränkung der Eintrittspflicht der Versicherung auf die Ermöglichung eines Schlüsseldiebstahls ledig-
lich bei völlig schuldlosem Verhalten des Versicherten halten einige für eine im Rahmen der Inhalts-
kontrolle gem. § 307 BGB unzulässige Abweichung vom Verschuldens- und Beweismaßstab des § 81 
VVG. Nach dieser Vorschrift ist der Versicherer lediglich bei einer vorsätzlichen Herbeiführung des 
Versicherungsfalls durch den Versicherten von der Leistung befreit, bei grob fahrlässiger Herbeifüh-
rung kann der Versicherer seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem 
Verhältnis kürzen. 
In seiner Revisionsentscheidung stellte der BGH nun klar, dass die erweiterte Schlüsselklausel nicht 
der Inhaltskontrolle des § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unterliegt. Der Inhaltskontrolle nach dieser 
Vorschrift unterfielen nur Klauseln, die das Hauptleistungsversprechen in Abweichung von der gesetz-
lichen Regelung modifizieren bzw. beschränken. Nicht der Inhaltskontrolle unterliegen Klauseln, die als 
primäre Leistungsbeschreibung die Art, den Umfang und die Güte der geschuldeten Leistung festle-
gen. Die primäre Bestimmung von Leistung und Gegenleistung unterliege der Privatautonomie und sei 
auch im Rahmen einer AGB-Regelung möglich. 

Auch eine primäre Leistungsbeschreibung unterliegt nach der Entscheidung des BGH allerdings dem 
Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die erweiterte Schlüsselklausel ist nach Auffassung 
des BGH hinreichend transparent. Was unter fahrlässigem Verhalten zu verstehen sei, erschließe sich 
dem durchschnittlich verständigen Versicherungsnehmer ohne Weiteres. Entgegen der Auffassung 
des Klägers bedürfe es keiner beispielhaften Aufzählung zur näheren Präzisierung fahrlässigen Ver-
haltens. 

In diesem Zusammenhang war nach Auffassung des BGH die Bewertung, eine in einem Fahrzeug be-
findliche, von außen sichtbare Aktentasche berge die erhebliche Gefahr der Entwendung durch einen 
Täter, der auf darin befindliche Wertgegenstände spekuliere, aus Rechtsgründen nicht zu beanstan-
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den. Der Senat bestätigte somit das klageabweisende Urteil der Vorinstanz. Der Versicherungsnehmer 
blieb auf seinem Schaden sitzen. 

2. Keine Anwendung der Zinsschranke auf "arrangement fee" 

Die Zinsschranke nach § 4h EStG gilt nur für Vergütungen, die Entgelt für die zeitlich begrenzte 
Zurverfügungstellung von Fremdkapital sind. Eine sog. "arrangement fee", mit der gesonderte, 
über die Kapitalüberlassung hinausgehende Leistungen einer Konsortialführerin vergütet wer-
den, unterfällt nicht der Abzugsbeschränkung. 
Hintergrund 
Die Klägerin, eine GmbH, war alleinige Anteilseignerin der B-GmbH. Zwischen der Klägerin und der B-
GmbH bestand eine körperschaft- und gewerbesteuerrechtliche Organschaft mit der Klägerin als Or-
ganträgerin. 

Die Klägerin und die B-GmbH nahmen im Jahr 2011 ein Darlehen im Umfang von mehreren Mio. EUR 
auf, und zwar in der Form eines Konsortialkredits (in dieser Höhe wurde das Darlehen abgerufen, ver-
einbart wurde ein Darlehen mit einer höheren Darlehenssumme). Darlehensgeber in Form eines Ban-
kenkonsortiums waren die C-Bank sowie 4 weitere Kreditinstitute. 

Der Konsortialkredit wurde unstreitig als sog. offenes Innenkonsortium abgeschlossen. Hierbei war die 
C-Bank Konsortialführer. Als solcher trat ausschließlich sie nach außen gegenüber der Klägerin bzw. 
der B-GmbH auf, handelte hierbei im Innenverhältnis aber teilweise (im Umfang der jeweiligen Darle-
hensanteile) für Rechnung der Konsorten. 

Die C-Bank und die Klägerin bzw. die B-GmbH schlossen neben dem Darlehensvertrag weitere Ver-
einbarungen (in englischer Sprache), nach denen die C-Bank als Konsortialführer diverse Aufgaben 
wahrzunehmen hatte. Danach hatte sie alle Aspekte der Kreditsyndizierung zu organisieren, u. a. die 
Zeitschiene, die Auswahl möglicher Kreditgeber, die Akzeptanz und Aufteilung der Kreditvereinbarun-
gen und die Verteilung der Gebühren an die Kreditgeber. 

Es war vereinbart, dass als "arrangement fee" ein Betrag i. H. v. 4,25 % der vereinbarten Darlehens-
summe an die C-Bank zu zahlen sei. Die "arrangement fee" war eine einmalige Zahlung, welche nicht 
zurückzahlbar war. Sie fiel allerdings nicht an, wenn es nicht zum Abschluss des Darlehensvertrags 
kam. 

Die B-GmbH verbuchte u. a. die im Jahr 2011 angefallene "arrangement fee" als Aufwand. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass im Rahmen der Zinsschranke nach § 8a KStG i. V. m. § 
4h EStG auch die o. g. Gebühr als Zinsaufwand i. S. v. § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG zu berücksichtigen 
sei. 

Entscheidung 

Die Klage war überwiegend erfolgreich. Das FG vertrat die Auffassung, dass die "arrangement fee" 
nicht zu den Zinsaufwendungen i. S. v. § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG gehöre. Dies hat der BFH nun bestä-
tigt. 

Zinsaufwendungen, die der Abzugsbeschränkung der sog. Zinsschranke gem. § 4h EStG i. V. m. mit 
§§ 8a, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG unterliegen, werden in § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG definiert als Vergü-
tungen für Fremdkapital, die den maßgeblichen Gewinn gemindert haben. Da Zinsen "genau genom-
men" nicht "für Fremdkapital", sondern für die Überlassung von Fremdkapital und für die Einräumung 
einer zeitlich begrenzten Möglichkeit der Nutzung dieses Kapitals geleistet werden, kommt es darauf 
an, dass sich das Entgelt bei wirtschaftlicher Betrachtung als Gegenleistung für die Fremdkapitalnut-
zungsmöglichkeit darstellt. Die Bezeichnung des Entgelts, z. B. als Zins oder Gebühr, ist nicht maß-
geblich. Entgelte, die für eine andere Leistung oder aus einem anderen Rechtsgrund erbracht werden, 
stellen keine Zinsaufwendungen dar. Denn solche speziellen Entgelte werden nicht, wie vom Gesetz 
gefordert, "für" die Zurverfügungstellung des Fremdkapitals, sondern aus anderem Rechtsgrund, etwa 
einer Bürgschaft, oder "für" etwas anderes gezahlt. 

Bei der im Streitfall gezahlten "arrangement fee" handelte es sich um eine einmalige Gebühr für die bis 
zum Abschluss des Kreditvertrags erfolgten Vermittlungstätigkeiten des Konsortialführers (u. a. Erar-
beitung eines Finanzierungskonzepts und eines Informationsmemorandums, Organisation und Doku-
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mentation des Signings). Die Gebühr war dafür zu zahlen, dass die C-Bank als Konsortialführer den 
Konsortialkredit mit mehreren anderen Banken vermittelt und zustande gebracht hat. Die "arrangement 
fee" wurde außerdem nicht nach dem tatsächlich abgerufenen Fremdkapital, sondern nach der ver-
traglich vereinbarten Darlehenssumme bemessen. Zudem war eine – anteilige – Rückerstattung bei 
vorzeitiger Beendigung des Darlehensverhältnisses nicht vereinbart. 

In rechtlicher Hinsicht hat daher die Vorinstanz die zutreffende Auslegung des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG 
zugrunde gelegt, wonach Entgelte, mit denen andere Leistungen des Kreditgebers als die Einräumung 
der Fremdkapitalnutzungsmöglichkeit vergütet werden, keine Zinsaufwendungen im Sinne des Geset-
zes darstellen. 

3. Private Krankenversicherung: In welchem Umfang darf der Versicherer die Prämien erhöhen? 

Versicherer dürfen in ihren Bedingungen festlegen, dass sie auch bei Abweichungen, die unter 
den gesetzlich festgelegten 10 % liegen, ihre Kalkulation überprüfen dürfen. 
Hintergrund 

Ein Mann hatte bei einer privaten Krankenversicherung eine Kranken- und Pflegeversicherung sowie 
eine Krankengeldtageversicherung. Die Versicherung erhöhte zwischen den Jahren 2012 und 2018 
insgesamt 5 Mal die Beiträge. Sie berief sich dabei auf die Versicherungsbedingungen. In denen war 
u. a. geregelt: Schon bei einer Abweichung von 5 % der erforderlichen von den technischen Berech-
nungsgrundlagen kann der Versicherer die Beiträge überprüfen und, soweit erforderlich, mit Zustim-
mung des Treuhänders anpassen. 

Bei einer Abweichung von 10 % – dem gesetzlich vorgesehene Schwellenwert gem. § 203 Abs. 2 VVG 
i. V. m. § 155 Abs. 3 Satz 2 VAG –- werden dagegen die Beiträge immer überprüft – also keine Kann-
Vorschrift. Der Versicherte hielt die Prämienanpassungsklausel mit der 5 %-Grenze für unwirksam und 
folglich die Beitragserhöhungen für unrechtmäßig. 

Entscheidung 

Das Berufungsgericht hatte dies noch bestätigt. Nicht so der BGH. Die Klausel in der Versicherungs-
bedingungen mit der 5 %-Grenze weiche nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den ge-
setzlichen Regelungen des § 203 Abs. 2 VVG ab. 

Der Wortlaut der Vorschrift lasse unterschiedliche Deutungen zu. Er ermögliche es dem Versicherer, in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen einen geringeren Prozentsatz als 10 % vorzusehen. Da-
bei werde nicht festgelegt, ob dieser geringere Prozentsatz den gesetzlichen Schwellenwert (10 %) er-
setzen muss oder neben ihn treten kann. 

Versicherungen seien berechtigt, in den Versicherungsbedingungen einen niedrigeren Schwellenwert 
festzulegen, ab dem sie die Kalkulation ihrer Prämien überprüfen und diese evtl. anpassen dürfen. 
Dies diene u. a. auch dazu, große Prämiensprünge zu vermeiden. 
Die Versicherungsklausel benachteilige Versicherungsnehmer auch nicht nach § 307 Abs. 1 BGB un-
angemessen. Unangemessen ist die Benachteiligung, wenn der Verwender durch einseitige Vertrags-
gestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen ver-
suche. Und zwar ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm 
einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen. 

Das Prämienanpassungsrecht des Versicherers solle vorrangig die dauernde Erfüllbarkeit der Versi-
cherungsverträge gewährleisten. 

4. Steuerbefreite Pensionskasse: Nur natürliche Personen können Leistungsempfänger sein 

Der Personenkreis, dem eine steuerbefreite Pensionskasse einen Rechtsanspruch gewähren 
darf, ist in der Weise eingeschränkt, dass als Leistungsempfänger ausschließlich die dort näher 
bestimmten natürlichen Personen in Betracht kommen. Ob ein Rechtsanspruch gewährt wird, 
ist ausschließlich nach der Satzung der Pensionskasse und ihr gleichgestellter Vereinbarungen 
zu beurteilen. 
Hintergrund 

Die Klägerin ist eine sog. Pensionskasse und gewährte ursprünglich den Mitarbeitern der A-Bank – 
dem Trägerunternehmen der Klägerin – und deren Hinterbliebenen nach Eintritt des Versicherungsfalls 
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Rentenleistungen und Sterbegeld. Zum 1.9.1998 fusionierte die A-Bank mit der B-Bank zur AB-Bank. 
Im Zuge der Verschmelzung wurde u. a. die Altersversorgung der bisherigen Mitarbeiter der A-Bank 
über die Klägerin für die Zukunft durch eine Sicherung über eine rückgedeckte Unterstützungskasse 
ergänzt. 

Im Fusionsvertrag war im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Altersversorgung der AB-Bank 
festgelegt worden, dass die Klägerin für Neuzugänge nach dem Fusionsstichtag geschlossen wurde, 
aber für die bisher versicherten Personen, die zum Fusionszeitpunkt bereits Mitglieder der Klägerin 
waren, fortbestehen sollte. Die Unterstützungskasse sollte die ab 1.9.1998 entstehenden Versiche-
rungsverpflichtungen der AB-Bank gegenüber den zum 31.8.1998 bei der Klägerin versicherten Mit-
gliedern der A-Bank übernehmen. Beiträge wurden ab diesem Zeitpunkt an die Unterstützungskasse 
geleistet und an die Klägerin weitergeleitet. Die bisherigen beitragspflichtigen Mitglieder der Klägerin 
leisteten ab 1.9.1998 unmittelbar keine Beiträge mehr an die Klägerin. 

Nach der Umstrukturierung waren Leistungen aus Anwartschaften, die vor dem 1.9.1998 bei der Klä-
gerin erworben worden waren, durch die Klägerin, und Leistungen für nach dem 31.8.1998 gezahlte 
Beiträge von der Unterstützungskasse zu erbringen. 

Die Klägerin fungierte ausweislich ihrer Satzung als Rückdeckungskasse für die Verpflichtungen der 
Unterstützungskasse. Bei der Klägerin wurde daher ab 1.9.1998 zwischen 2 Versicherungen unter-
schieden. Die durch Mitgliederbeiträge vor dem 1.9.1998 entstandenen Ansprüche folgten aus einer 
Mitgliedschaft bei der Klägerin. Ansprüche nach der Fusion wurden der Rückdeckungsversicherung 
zugeordnet. Ein Rechtsanspruch auf die Leistungen der Klägerin im Falle der Rückdeckung stand laut 
deren Satzung ausschließlich der Unterstützungskasse zu, die Mitglied der Klägerin war. 

Den von der Klägerin gestellten Antrag auf Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG und § 3 Nr. 9 
GewStG lehnte das Finanzamt ab. 

Entscheidung 
Die Klage hat das FG als unbegründet abgewiesen. Das Finanzamt habe zu Recht Steuerbescheide 
erlassen, weil die Klägerin nicht von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit sei. Dies hat 
der BFH jetzt bestätigt. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a KStG schränkt den Personenkreis, dem eine steuerbefreite Pensionskasse 
einen Rechtsanspruch gewähren darf, konditional ("wenn") in der Weise ein, dass als Leistungsemp-
fänger ausschließlich natürliche Personen in Betracht kommen, da der Rechtsanspruch als Leistungs-
empfänger den in § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa bis cc KStG genannten natürlichen Per-
sonen gewährt werden muss. Hieraus folgt der vollständige Verlust der Steuerfreiheit, wenn eine juris-
tische Person einen unmittelbaren Rechtsanspruch auf Leistungen der Pensionskasse hat. 

Vorliegend liegen die Voraussetzungen der Steuerbefreiungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG und § 3 Nr. 
9 GewStG nicht vor, da der Kreis der Leistungsempfänger der Klägerin nicht auf Zugehörige i. S. d. § 5 
Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a KStG beschränkt ist. Neben natürlichen Personen ist – als nicht von § 5 Abs. 1 
Nr. 3 Buchst. a KStG umfasste juristische Person – auch die Unterstützungskasse Leistungsempfän-
gerin der Klägerin. Nach der im Streitjahr maßgeblichen Satzung 2001 war die Klägerin rechtlich ver-
pflichtet, ihren persönlichen Mitgliedern nach Eintritt des Versicherungsfalls für Beitragszahlungen bis 
zum 31.8.1998 Versorgungsleistungen zu zahlen. Daneben hatte aber auch die Unterstützungskasse 
gegenüber der Klägerin einen originären zivilrechtlichen Anspruch auf (zukünftige) Leistungen, welche 
die Unterstützungskasse von der Klägerin im Rahmen der zugesagten Rückdeckungsversicherung für 
ab dem 1.9.1998 gezahlte Beiträge erhielt oder erhalten sollte. 


